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3 bei Grundstöcken mit Eigenheimen nach dem Sach
wert;

4. bei unbebauten landwirtschaftlich genutzten Grund
stücken nach dem ortsüblichen Preis;

5. bei landwirtschaftlichen Betrieben für die Wohn- 
und Wirtschaftsgebäude nach dem Sachwert, zuzüg
lich des auf der Grundlage des Hektarsatzes errech- 
neten Bodenwertes.

(2) Bei Grundstücken nach Abs. 1 Ziffern 2 und 3 ist 
der Bodenwert nicht zu berücksichtigen, wenn nur das 
Gebäude in Anspruch genommen worden ist.

§ 3
(1) Für in Anspruch genommene Bodenreformwirt

schaften wird Entschädigung nach den Bestimmungen 
der Verordnung vom 21. Juni 1951 über die Ausein
andersetzung bei Besitzwechsel von Bauernwirtschaf
ten aus der Bodenreform (GBl. S. 629) gezahlt.

(2) Für den Grund und Boden ist der gezahlte Über
nahmebeitrag zu erstatten.

§ 4
(1) Die Entschädigung für Grundstücke, die von einer 

LPG genutzt wurden, ist nach den Grundsätzen der 
§§ 2 und 3 festzusetzen.

(2) Der Eigentümer des in Anspruch genommenen 
Grundstücks erhält den Teil der Entschädigung, der 
auf den Grund und Boden sowie auf die ihm gehören
den Gebäude und Anlagen entfällt. Der andere Teil 
steht der LPG zu als Entschädigung für die ihr gehören
den Gebäude und Anlagen, an Gebäuden des Eigen
tümers vorgenommene Werterhöhungen und verursachte 
Bodenverbesserungen.

§ 5
(1) Eine Entschädigung für Gebäude und Anlagen 

wird auch dann gewährt, wenn ein in der Baugenehmi
gung befristet zugelassenes Bauwerk vor Ablauf der 
Frist in Anspruch genommen wird. Das gleiche gilt, 
wenn der entschädigungslose Abbruch nach einer Be
dingung der Baugenehmigung verlangt, aber der Grund 
der Inanspruchnahme nicht als Eintritt dieser Bedin
gung angesehen werden kann.

(2) Die Höhe der zu leistenden Entschädigung wird 
nach dem Wert des Bauwerkes und nach dem Verhält
nis der restlichen zur gesamten Frist bemessen. Ist die 
Bedingung der Baugenehmigung nicht eingetreten, 
wird in voller Höhe entschädigt.

Zu § 4 des Gesetzes:
§ 6

(1) Naturalentschädigung für Eigenheime kann ge
währt werden, wenn

a) das in Anspruch genommene Eigenheim ein Ein
familienhaus ist und nicht mehr als 5 Wohn- 
räume hat;

b) der Entschädigungsberechtigte das Eigenheim 
selbst bewohnt und er nicht Eigentümer weiterer 
Eigenheime oder Wohngrundstücke ist und

c) der Entschädigungsberechtigte das Ersatzeigen
heim bewohnen wird.

(2) Das Ersatzeigenheim kann auf einem geeigneten, 
dem Entschädigungsberechtigten zur Verfügung stehen
den Grundstück errichtet werden.

(3) Steht geeigneter volkseigener Grund und Boden 
zur Verfügung und wird das Ersatzeigenheim auf die
sem errichtet, erhält der Entschädigungsberechtigte ein

Nutzungsrecht verliehen. Für dieses Nutzungsrecht gel
ten die §§ 3 bis 8 des Zweiten Gesetzes vom 3. April 
1959 über die Verleihung von Nutzungsrechten an 
volkseigenen Grundstücken (GBl. I S. 277).

(4) Als Ersatzeigenheim sollen Typenbauten errichtet 
werden.

§ 7
(1) Die Ersatzgebäude sind durch den Träger der Auf

baumaßnahme als unmittelbare Folgeinvestitionen, 
beim Wohnungsbau durch die zuständigen Fachabtei
lungen der örtlichen Räte bzw. durch die zentralen 
Organe der staatlichen Verwaltung zu planen.

(2) Nach Fertigstellung der Ersatzgebäude werden 
diese in das Eigentum des Entschädigungsberechtigten 
übertragen.

§ 8
Bei der Naturalentschädigung für Gebäude ist zur 

Feststellung von Wertunterschieden zwiSchen dem in 
Anspruch genommenen und dem Ersatzgebäude ein 
Wertvergleich vorzunehmen. Für diesen Wertvergleich • 
ist der Unterschied zwischen den Herstellungskosten 
für das Ersatzgebäude und dem auf der Grundlage der 
gleichen Baukosten zu berechnenden Wert für das zu 
entschädigende Gebäude festzustellen. Von den Bau
kosten des zu entschädigenden und des Ersatzgebäudes 
sind die ihrem Alter und baulichen Gesamtzustand 
entsprechenden Wertminderungen abzuziehen.

§ 9
(1) Übersteigt der Wert des zu entschädigenden Ge

bäudes den Wert des Ersatzgebäudes, erhält der Ent
schädigungsberechtigte in Höhe des Wertunterschiedes 
eine Geldentschädigung gemäß § 3 des Gesetzes.

(2) Übersteigt der Wert des Ersatzgebäudes den Wert 
des zu entschädigenden Gebäudes, hat der Entschädi
gungsberechtigte den Wertunterschied durch Zahlung 
auszugleichen. Vom Wertunterschied ist der Bodenwert 
des in Anspruch genommenen Eigenheimgrundstücks 
abzuziehen, wenn dem Entschädigungsberechtigten kein 
Grund und Boden übereignet wird.

(3) Die Zahlung des Wertunterschiedes kann durch 
einen Kredit des zuständigen Kreditinstituts finanziert 
werden. Der Kredit ist mit jährlich l‘/2°/o zu tilgen und 
mit 4l/s °/o zu verzinsen. Er ist auf dem Ersatzgrundstück 
bzw. Ersatzgebäude unter Bezugnahme auf § 4 des Ge
setzes zu sichern. Höhere Tilgungssätze können verein
bart werden.

(4) Der Zins- und Tilgungssatz der Hypothek kann 
unter Berücksichtigung der Vermögensverhältnisse und 
der sozialen Stellung des Entschädigungsberechtigten 
abweichend von der Regelung des Abs. 3 herabgesetzt 
werden. Führen Zins- und Tilgungsleistungen zu unver
tretbaren Härten für den Entschädigungsberechtigten, 
kann die Forderung als unverzinslich und unkündbar 
erklärt werden. Entstehende Zinsausfälle des Kredit
instituts übernimmt der Staatshaushalt. Sie sind vom 
Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, zu planen und zu 
erstatten.

(5) Über die Herabsetzung des Zins- und Tilgungs
satzes entscheidet der Rat des Kreises, Abteilung 
Finanzen, im Einvernehmen mit dem zuständigen Kre
ditinstitut. Diese Entscheidung gilt nur gegenüber dem 
Entschädigungsberechtigten. Von jedem neuen Eigen
tümer ist die Hypothek entsprechend Abs. 3 zu ver
zinsen und zu tilgen.
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